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Zugangsbedingungen 

Bedingungen für den Zugang zum Prüfungsbericht über die Prüfung der 
Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des Compliance 
Management Systems (CMS) nach IDW PS 980 für den Teilbereich Anti-
Korruption der Deutsche Telekom Aktiengesellschaft für den 
Wirksamkeitszeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. September 2020 
(Bescheinigungsdatum: 11. Dezember 2020) 

Die Deutsche Telekom AG hat die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(KPMG) beauftragt, eine Prüfung der CMS-Beschreibung der Angemessenheit, 
Implementierung und Wirksamkeit des CMS für den Teilbereich Anti-Korruption 
durchzuführen. Die CMS-Beschreibung, die Grundlage dieser Prüfung war, finden 
Sie in Anlage 1 des Prüfungsberichts. 

Die Ergebnisse dieser Prüfung wurden in einem an die Deutsche Telekom AG 
gerichteten Prüfungsbericht zusammengefasst. Bestandteil dieser Vereinbarung 
waren die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017. 

Wir weisen darauf hin, dass der nachfolgend eingestellte Prüfungsbericht in Erfüllung 
einer vertraglichen Vereinbarung mit der Deutsche Telekom AG erstellt wurde und 
diese Fassung des Prüfungsberichts ausschließlich im Rahmen von 
Ausschreibungen genutzt werden darf. 

Ich bestätige, dass ich den Inhalt der AAB zur Kenntnis genommen habe und auf 
dieser Grundlage Zugang zum folgenden Prüfungsbericht erhalten möchte. 

https://www.kpmg.de/bescheinigungen/lib/aab.pdf
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An die Deutsche Telekom Aktiengesellschaft, Bonn 

1 Prüfungsauftrag 

Mit Bestellung vom 7. Februar 2020 hat uns die  

Deutsche Telekom Aktiengesellschaft, Bonn, 
– im Folgenden „DTAG“ oder „Gesellschaft“ genannt – 

beauftragt, eine Prüfung der in nachstehender Anlage 1 beigefügten Beschreibung zur Ange-
messenheit, Implementierung und Wirksamkeit des Compliance Management Systems (im 
Folgenden „CMS-Beschreibung“) für den Teilbereich Anti-Korruption der DTAG sowie für 22 
ihrer Beteiligungen (im Folgenden „Deutsche Telekom“) durchzuführen. Der vorliegende 
Bericht bezieht sich ausschließlich auf die Prüfung des Compliance Management Systems für 
den Teilbereich Anti-Korruption für den Wirksamkeitszeitraum 1. April bis 30. September 2020 
der DTAG selbst. Die Berichterstattung über die in den 22 Beteiligungen durchgeführten 
Prüfungen erfolgt separat. 

Dieser Bericht ist zu Informationszwecken an die Deutsche Telekom AG gerichtet und darf in 
keinem anderen Zusammenhang als für die Information des Vorstands bzw. des Aufsichtsrats 
der DTAG verwendet werden. Insbesondere ist eine Offenlegung dieses Berichtes gegenüber 
Dritten oder die Verwendung in Verkaufsprospekten oder anderen gleichartigen öffentlichen 
Dokumenten oder Medien ohne unsere Zustimmung ausgeschlossen. Wir stimmen einer 
Weitergabe an Dritte zu, sofern diese im Rahmen eines elektronisch gestützten Gegenbestä-
tigungsverfahrens oder anderweitig unsere Haftungsbegrenzung anerkennen. Dritte im Sinne 
dieser Regelungen sind nicht die Mitglieder des Aufsichtsrats. In unserem Bericht nehmen wir 
auf das ihrer Erteilung zugrunde liegende Auftragsverhältnis und die dort vereinbarten Bedin-
gungen Bezug. 

Dem Auftrag, in dessen Erfüllung wir vorstehend benannte Leistung für die DTAG erbracht 
haben, lagen die Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 (Anlage 2) zugrunde. Durch Kenntnisnahme und 
Nutzung der in diesem Schreiben enthaltenen Information bestätigt jeder Empfänger, die dort 
getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter Nr. 9 der Allgemeinen 
Auftragsbedingungen) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im 
Verhältnis zu uns an. 
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2 Definition und Abgrenzung des 
Compliance Management Systems 

Unter einem Compliance Management System (CMS) sind die Grundsätze und Maßnahmen 
eines Unternehmens zu verstehen, die auf die Sicherstellung eines regelkonformen Verhal-
tens des Unternehmens und seiner Mitarbeiter sowie ggf. Dritter abzielen, d. h. auf die Einhal-
tung bestimmter Regeln bzw. die Verhinderung von wesentlichen Verstößen gegen Regeln in 
abgegrenzten Teilbereichen (Regelverstöße).  

Die Konzeption eines CMS umfasst bestimmte, allgemein anerkannte Grundelemente: 

– die Förderung einer Compliance-Kultur, 

– den Aufbau der Compliance-Organisation (Aufbau- und Ablauforganisation),  

– die Festlegung der Compliance-Ziele,  

– den Prozess der Feststellung und Analyse der Compliance-Risiken durch das Unterneh-
men,  

– den Prozess der Erstellung des Compliance-Programms,  

– die Entwicklung des Kommunikationsprozesses sowie  

– Verfahren zur Überwachung und Verbesserung des CMS.  

Ein CMS ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken 
für wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu 
verhindern. Zu einem angemessenen CMS zählt auch, dass bereits eingetretene Verstöße an 
die zuständige Stelle im Unternehmen zu berichten sind, damit die notwendigen Konsequen-
zen für eine Verbesserung des CMS getroffen werden können. 

Auch ein nach einer angemessenen Konzeption eingerichtetes und wirksam durchgeführtes 
CMS kann keine absolute Sicherheit dafür bieten, dass die Regeln des genannten Teilbereichs 
immer eingehalten werden oder Verstöße durch das System aufgedeckt und geahndet wer-
den. Diese inhärenten Beschränkungen solcher Systeme ergeben sich daraus, dass die 
menschliche Urteilsbildung in Entscheidungsprozessen fehlerhaft sein kann, Maßnahmen 
auch in Bezug auf die Kosten der Maßnahmen angemessen sein müssen, Störungen allein 
aufgrund einfacher menschlicher Irrtümer oder Fehler eintreten können und Kontrollen durch 
Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Personen umgangen werden können.  
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3 Auftragsdurchführung 

3.1 Gegenstand der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren die in der als Anlage 1 beigefügten CMS-Beschreibung 
enthaltenen Aussagen zur Angemessenheit und Implementierung sowie der Wirksamkeit des 
CMS der DTAG für den Teilbereich Anti-Korruption. 

Die gesetzlichen Vertreter haben bei der Einrichtung des CMS die Rahmenwerke IDW PS 980, 
ISO 19600, Australian Standards AS 3806-2006 und „ComplianceProgramMonitor“ des Zent-
rums für Wirtschaftsethik zugrunde gelegt. Unsere Prüfung und unsere Berichterstattung 
beschränken sich auftragsgemäß auf die in der beigefügten CMS-Beschreibung (Anlage 1) 
dargestellten Regeln für den nachfolgend beschriebenen CMS-Teilbereich Anti-Korruption: 

„Unter Korruption versteht die Deutsche Telekom jedes Verhalten, das nach den folgenden 
Vorschriften unter Strafe gestellt ist: §§ 108e, 299 ff. und 331 ff. StGB, UK Bribery Act, US 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) und mit diesen inhaltlich korrespondierenden strafrecht-
lichen Vorschriften anderer ausländischer Rechtsordnungen.“ 

Die Deutsche Telekom AG definiert konzerneinheitliche Mindeststandards für die Ausgestal-
tung des CMS. Entsprechend einem risikoorientierten Reifegradmodell werden die einzelnen 
Beteiligungen abhängig von verschiedenen Kennzahlen in Cluster eingruppiert und haben 
stufenweise – je nach Cluster – steigende Mindestanforderungen zu erfüllen. Dies gilt auch 
für die DTAG selbst.  

Die Verantwortung für das CMS einschließlich der Dokumentation des CMS und für den Inhalt 
der CMS-Beschreibung sowie die Entwicklung und Implementierung entsprechender Grund-
sätze und Maßnahmen liegt bei den gesetzlichen Vertretern der Gesellschaft.  

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurtei-
lung über die in der CMS-Beschreibung (Anlage 1) enthaltenen Aussagen der gesetzlichen 
Vertreter zur Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit des CMS für den Teilbe-
reich Anti-Korruption abzugeben. 

Ein CMS ist angemessen, wenn es geeignet ist, mit hinreichender Sicherheit sowohl Risiken 
für wesentliche Regelverstöße rechtzeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu 
verhindern. Zu einem angemessenen CMS zählt auch, dass bereits eingetretene Regelverstö-
ße zeitnah an die zuständige Stelle im Unternehmen zu berichten sind, damit die notwendigen 
Konsequenzen für eine Verbesserung des CMS getroffen werden.  

Die Wirksamkeit des CMS ist dann gegeben, wenn die Grundsätze und Maßnahmen in den 
laufenden Geschäftsprozessen von den hiervon Betroffenen nach Maßgabe ihrer Verantwor-
tung zur Kenntnis genommen und beachtet werden. 
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Die Zielsetzung der Prüfung liegt als Systemprüfung nicht in dem Erkennen von einzelnen 
Regelverstößen. Sie ist daher nicht darauf ausgerichtet, Prüfungssicherheit über die tatsächli-
che Einhaltung von Regeln zu erlangen. 

3.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung 

Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der für Wirtschaftsprüfer geltenden Berufspflich-
ten unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Grundsätze ordnungsmäßiger Prüfung von 
Compliance Management Systemen (IDW PS 980) durchgeführt. Hiernach haben wir die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir mit hinreichender Sicherheit beurteilen 
können, dass 

– die in der CMS-Beschreibung für den Teilbereich Anti-Korruption enthaltenen Aussagen 
über die Grundsätze und Maßnahmen des CMS in allen wesentlichen Belangen angemes-
sen dargestellt sind, 

– die in der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstim-
mung mit den angewandten CMS-Grundsätzen geeignet sind, mit hinreichender Sicherheit 
sowohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen geltende Korruptionsvorschriften recht-
zeitig zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern sowie  

– die Grundsätze und Maßnahmen zum 1. April 2020 implementiert und während des  
Zeitraums vom 1. April bis 30. September 2020 wirksam waren.  

Zur angemessenen Darstellung gehört, dass die Aussagen auf sämtliche Grundelemente 
eines CMS eingehen, sie keine wesentlichen falschen Angaben und keine unangemessenen 
Verallgemeinerungen oder unausgewogenen und verzerrenden Darstellungen enthalten, die 
eine Irreführung der Berichtsadressaten zur Folge haben können. 

Die Auswahl der Prüfungshandlungen haben wir nach unserem pflichtgemäßen Ermessen 
vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die Kenntnisse über das rechtliche und 
wirtschaftliche Umfeld und die Compliance-Anforderungen des Reifegradmodells der  
Deutschen Telekom AG an die Gesellschaften berücksichtigt. Wir haben die Inhalte in der 
CMS-Beschreibung sowie die uns vorgelegten Nachweise überwiegend auf der Basis von 
Stichproben beurteilt. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere 
Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 

Das CMS der Deutschen Telekom wird durch den Bereich Group Compliance Management 
der DTAG konzeptioniert und ausgerollt. Zur Beurteilung der Angemessenheit, Implementie-
rung und Wirksamkeit des CMS der DTAG für den Teilbereich Anti-Korruption haben wir im 
Einzelnen folgende Prüfungshandlungen durchgeführt: 

– Analyse der Geschäftstätigkeit zur Ermittlung der sich daraus ergebenen Risiken durch 
Verstöße gegen Korruptionsvorschriften, 

– Durchsicht der CMS-Beschreibung, 

– Durchsicht konzeptioneller Dokumentation zum Reifegradmodell der Deutschen Telekom, 
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– Durchsicht der Beschlussfassung sowie Überprüfung der Kommunikation von compliance-
relevanten Richtlinien, insbesondere Code of Conduct, Anti-Korruptionsrichtlinie und Richt-
linie zur Annahme und Gewährung von Vorteilen, 

– Durchsicht wesentlicher CMS-Dokumentation wie Prozesshandbücher und Richtlinien,  

– Durchsicht von Unterlagen zur Konzeption und Durchführung des Compliance Risk Assess-
ments hinsichtlich der Würdigung und Validierung von Korruptionsrisiken, 

– Durchsicht von Unterlagen bezüglich der Aufbau- und Ablauforganisation von Group Com-
pliance Management, u. a. Geschäftsordnung für das Compliance Committee, 

– Durchsicht von sonstigen Organisationsunterlagen, insbesondere Protokolle und Sitzungs-
berichte, 

– Durchsicht von Nachweisen zur Compliance-Kommunikation, insbesondere compliance-
relevante Kommunikation durch das Management („tone from the top“) und Compliance-
Kommunikation im Intranet der Gesellschaft, 

– Einsichtnahme in die eingesetzten IT-Tools und Portale, z. B. Case Management und 
Consultation Desk, 

– Prüfung des Designs und der Durchführung relevanter IKS Kontrollen im Einkauf, 

– Durchführung von stichprobenbasierten Aufbau- und Funktionsprüfungen von compliance-
relevanten Maßnahmen und Kontrollen in den folgenden Geschäftsprozessen: 

- Einkauf, 

- Events,  

- Spenden, 

- Sponsoring, 

- M&A. 

Zusätzlich haben wir insbesondere mit folgenden Personen Interviews geführt: 

– Mitglieder des Vorstands der DTAG, 

– Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Bereich Group Compliance Management, 

– Führungskräfte und Mitarbeiter der Internen Revision, 

– Führungskräfte und Mitarbeiter weiterer Geschäftsbereiche, unter anderem 

- Einkauf, 

- HR, 

- Corporate Communications und  

- Group Corporate Responsibility. 

Wir haben die Prüfung (mit Unterbrechungen) in den Monaten Februar bis Dezember 2020 
durchgeführt. 
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Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden. Die gesetzlichen 
Vertreter haben uns die Vollständigkeit und Richtigkeit der CMS-Beschreibung und der uns 
erteilten Aufklärungen und Nachweise zur Angemessenheit, Implementierung und Wirksam-
keit des CMS schriftlich bestätigt. 
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4 Feststellungen und Empfehlungen zum 
Compliance Management System  

4.1 Feststellungen zum Compliance Management System 

Ohne unsere Beurteilung einzuschränken, treffen wir folgende Feststellungen zu dem von uns 
geprüften Teilbereich Anti-Korruption des Compliance Management Systems der Deutschen 
Telekom AG: 

Compliance-Programm: Integrity Checks neuer Lieferanten 

Die Global Procurement Policy sieht vor, dass alle Lieferanten einem Onboarding- und Qualifi-
kationsprozess zu unterziehen sind, bevor eine Geschäftsbeziehung aufgenommen wird. 
Dieser umfasst in jedem Fall die Validierung, dass der Lieferant nicht in der Non-Compliant 
List („Liste nicht-konformer Unternehmen“) aufgeführt ist (einer Zusammenstellung aller 
Sperrlisten der DT Gruppe). Für alle potenziellen neuen externen Lieferanten sind darüber 
hinaus fallabhängig weitere Lieferantenüberprüfungen vorzunehmen, die im Prozesshand-
buchkapitel „Integrity Check“ weiter spezifiziert sind. Demzufolge müssen neue Lieferanten 
eine Lieferantenselbstauskunft ausfüllen, sofern das geplante Bestellvolumen 
EUR 100.000,00 übersteigt. Die Lieferantenselbstauskunft enthält unter anderem compliance-
relevante Fragen. Je nachdem, wie der Lieferant die Compliance-Fragen beantwortet, ist eine 
Prüfung und Freigabe durch den Einkaufsbereich „Compliance GSUS“ vorgesehen. Risikoori-
entiert ist zudem für neue Lieferanten ein Compliance Business Assessment (CBA) einzuho-
len. 

Die Durchführung der Integrity Checks neuer Lieferanten haben wir im Rahmen einer Stich-
probenprüfung (4 Vorgänge) geprüft. Diese ergab folgende Feststellung:  

– Bei drei der vier ausgewählten Stichproben lag keine ausgefüllte Lieferantenselbstauskunft 
vor. Es konnte somit nicht überprüft werden, ob eventuell notwendige Freigaben durch 
Compliance GSUS eingeholt wurden. In einem der drei Fälle konnte der Lieferant im nach-
träglich durchgeführten Quick Check nicht identifiziert werden.  

Wir empfehlen, die Lieferantenselbstauskunft explizit in den Systemworkflow zu integrieren, 
sodass eine Beauftragung von Lieferanten, für die keine Lieferantenselbstauskunft vorliegt, 
nicht möglich ist. Somit kann auch sichergestellt werden, dass eine möglicherweise notwen-
dige Freigabe durch Compliance GSUS eingeholt wird. 
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Compliance-Programm: Beauftragung von Vertriebsmittlern und Lobbyisten 

Bei der Beauftragung von Vertriebsmittlern und Lobbyisten ist Group Compliance Manage-
ment (GCM) in der Rolle des „Sondergenehmigers“ in den SAP Workflow eingebunden, d. h. 
alle Bestellungen in den Warengruppen, die der Konzernrichtlinie zur Vermeidung von Korrup-
tionsrisiken beim Umgang mit Beratern (Beraterrichtlinie) unterliegen, müssen von GCM in 
SAP freigegeben werden. Für die Freigabe wird seitens GCM überprüft, ob für den Lieferan-
ten ein Compliance Business Assessment (CBA) vorliegt. Liegt ein gültiges und unkritisches 
CBA vor, wird die Bestellung im Warenkorb von GCM freigegeben; andernfalls wird ein CBA 
beauftragt. Aufgrund einer Änderung der Warengruppenkennungen zu Beginn des Jahres 
2020 wurde GCM bei Bestellungen in den Warengruppen, die der Beraterrichtlinie unterlie-
gen, nicht mehr in den Workflow eingebunden. Es war demnach möglich, Bestellungen in 
einer hochkritischen Warengruppe ohne gültiges CBA und ohne die vorgesehene Freigabe 
von GCM zu tätigen. GCM hat den Systemfehler Ende April identifiziert und gemeldet. An-
schließend wurde von GCM eine Auswertung vorgenommen, ob aufgrund dieses Fehlers 
Bestellungen in einer hochkritischen Warengruppe getätigt worden waren, ohne dass für den 
Lieferanten ein gültiges CBA vorlag. Dies war nicht der Fall. Der Systemfehler wurde behoben 
und der Sondergenehmigerprozess ist seit Mitte Juni wieder Teil des Workflows.  

Den Prozess zur Beauftragung von Beratern haben wir im Rahmen einer Stichprobenprüfung 
(3 Vorgänge) geprüft. Diese ergab folgende Feststellungen:  

– Bei einer der drei Stichproben lag ein CBA aus dem Jahr 2016 vor. CBAs haben eine Gül-
tigkeit von 3 Jahren, d. h. das CBA war abgelaufen und vor der erneuten Bestellung nicht 
erneuert worden. Eventuell neu entstandene Compliance-Risiken konnten somit nicht  
berücksichtigt werden. 

– Bei einer der drei Stichproben lag die gemäß Beraterrichtlinie auszufüllende Berater-
Checkliste nicht vor. Diese dient der Überprüfung, ob eine Einbindung von Compliance  
erforderlich ist.  

– Bei einer der drei Stichproben lag die Berater-Checkliste, die Fragen zur jeweiligen Bestel-
lung enthält, für eine vorherige Bestellung im Januar 2019 vor. Die Berater-Checkliste war 
für die neue Bestellung nicht ausgefüllt worden.  

Im Rahmen der Stichprobenprüfung wurden zusätzlich zwei Vorgänge aus der Warengruppe 
„Managementberatung“ betrachtet. Bei der Auswahl dieser Warengruppe ist die Checkliste 
Beratungsdienstleistungen auszufüllen, um die richtige Warengruppenzuordnung zu über-
prüfen. Gemäß den Vorgaben ist die Checkliste dem Warenkorb zwingend hinzuzufügen. In 
einem der zwei Fälle war die Checkliste dem Warenkorb nicht hinzugefügt worden. 

Wir empfehlen, die Vorgaben der Beraterrichtlinie regelmäßig zu kommunizieren, um die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter hierfür aufrecht zu erhalten. 
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Compliance-Programm: Durchführung von Events 

Die Vorgaben für die Durchführung von Events sind in der Konzernrichtlinie Event Policy 
geregelt. Events werden aktuell entweder über das EMC Tool oder das DTSE Eventtool  
dokumentiert. Das DTSE Eventtool soll das EMC Tool perspektivisch ablösen. Die aktuelle 
Version der Konzernrichtlinie Event Policy enthält ausschließlich Vorgaben mit Bezug zum 
EMC Tool. Wir empfehlen daher, die Richtlinie anzupassen und das DTSE Tool ebenfalls zu 
berücksichtigen. Die derzeit implementierten Freigabeprozesse fokussieren sich darauf, ob ein 
Event grundsätzlich angelegt und geplant werden darf. Compliance-Aspekte werden nicht 
berücksichtigt. Im DTSE Eventtool, in dem zukünftig alle Events dokumentiert werden sollen, 
ist zudem lediglich für die Telekom Deutschland GmbH ein Freigabeprozess vorgesehen. Wir 
empfehlen die Implementierung von Kontrollen im Genehmigungsprozess von Events zur 
Reduzierung der Risiken aus der Gewährung unangemessener Zuwendungen über Events an 
Dritte. 

Die externen Teilnehmer von Veranstaltungen werden bei der Eingabe in den Tools nicht 
kategorisiert, sodass nicht nachvollziehbar ist, ob es sich um einen Teilnehmer aus der Privat-
wirtschaft oder einen Amtsträger handelt. Falls sich das Event auch an Amtsträger richtet, ist 
gemäß der Vorteils-Richtlinie eine gesonderte Freigabe durch Compliance erforderlich. Im Tool 
kann angegeben werden, ob sich das Event auch an Amtsträger richtet. Dies ist jedoch kein 
Pflichtfeld und es obliegt dem Event-Ersteller, die hierfür erforderliche Genehmigung über das 
Beratungsportal Ask me! einzuholen und zu dokumentieren. Wir empfehlen, als Teil des 
Workflows aktiv abzufragen, ob es sich bei den eingeladenen Personen um Amtsträger han-
delt. Darüber hinaus empfehlen wir, systemseitig sicherzustellen, dass in diesen Fällen GCM 
eingebunden wird (bspw. durch eine systemseitige Sperre, die den Upload der Compliance-
Freigabe aus dem Beratungsportal Ask me! erfordert, oder alternativ durch die Integration von 
GCM als Genehmiger in den Workflow). 

Den Prozess zur Durchführung von Events haben wir im Rahmen einer Stichprobenprüfung 
(insgesamt 12 Vorgänge: 6 Vorgänge aus dem EMC Tool, von denen 3 storniert worden 
waren, und 6 Vorgänge aus dem DTSE Tool, von denen 3 storniert worden waren) geprüft. 
Diese ergab folgende Feststellungen: 

– Es ist im DTSE Tool systemseitig vorgesehen, dass Events nach Überschreitung des 
Eventdatums automatisch den Status „Post-Editing“ erhalten. Infolgedessen erhält der  
Ersteller eine Aufforderung zum Upload der erforderlichen Dokumente und der Angabe der 
Teilnehmer. Zwei der sechs betrachteten Events aus dem DTSE Tool trugen nicht den  
Status „Post-Editing“, obwohl das Eventdatum bereits überschritten war. Die notwendigen 
Dokumente lagen ebenfalls nicht vor.  

– Gemäß Kapitel 6.5.2 der Event Policy sind die (steuerlich) relevanten Dokumente, z. B. 
Teilnehmerliste und Agenda, innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Ende des Events durch 
den Event-Projektleiter im Tool zu hinterlegen. Alle weiteren Dokumente sind bis drei  
Monate nach Ende des Events abzulegen. Bei zwei der sechs betrachteten Vorgänge aus 
dem DTSE Tool war die Dokumentation zum Event nicht abgeschlossen, obwohl das  
geplante Event-Datum bereits überschritten war (teilweise seit mehreren Monaten).  
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Compliance-Programm: Durchführung von Sponsoringmaßnahmen 

Die Vorgaben für die Durchführung von Sponsoringmaßnahmen sind in der Konzernrichtlinie 
Sponsoring Policy geregelt. Diese definiert, welche Prozessschritte und Freigaben für die 
verschiedenen Sponsoringarten, z. B. markenorientierte Sponsorships, erforderlich sind.  

Den Prozess zur Durchführung von Sponsoringmaßnahmen haben wir im Rahmen einer 
Stichprobenprüfung (8 Vorgänge) geprüft. Diese ergab folgende Feststellungen: 

– Gemäß Kapitel 5.7 der Sponsoring Policy werden Sponsoringverträge stets unter Einbin-
dung der zuständigen Rechtsabteilung erstellt und/oder geprüft. Bei zwei der acht Stich-
proben wurde die Rechtsabteilung von der Fachabteilung erst nach Vertragsabschluss  
eingebunden.  

– Gemäß Kapitel 5.7 der Sponsoring Policy müssen Sponsoringverträge immer schriftlich 
und vor Leistungserbringung abgeschlossen werden. Bei einer der zuvor genannten zwei 
Stichproben wurde der Sponsoringvertrag unterzeichnet, nachdem das gesponserte Event 
bereits stattgefunden hatte. 

– Wir empfehlen, die Vorgaben der Sponsoring Policy regelmäßig an die verantwortlichen 
Mitarbeiter zu kommunizieren, um die Sensibilisierung dieser für die Vorgaben aufrecht zu 
erhalten. 

4.2 Empfehlungen zum Compliance Management System 

Wiederum ohne unsere Beurteilung einzuschränken, geben wir folgende Empfehlungen zu 
dem von uns geprüften Teilbereich Anti-Korruption des Compliance Management Systems der 
Deutschen Telekom AG: 

Compliance-Programm: Kontrollelement „Ordnungsgemäße Bestellung“ 

Das Procurement Self-Assessment (ProSA) wird zur Wirksamkeitsprüfung des Kontroll-
elements „Ordnungsgemäße Bestellung“ des Internen Kontrollsystems verwendet. Im Rah-
men von ProSA werden auf Stichprobenbasis Einkaufsvorgänge überprüft. Die Prüfung wird 
jeweils in einem ProSA-Fragebogen dokumentiert.  

Der ProSA-Fragebogen enthält aktuell Fragen, die durch den Bearbeiter nicht beantwortbar 
sind, da sie nicht überprüft werden können. Beispielsweise wird zur ordnungsgemäßen  
Bestellung erfragt, ob der Genehmigungsworkflow eingehalten und alle Freigaben eingeholt 
wurden. Die Freigaben sind für den Ausfüller des Fragebogens jedoch nicht immer nachvoll-
ziehbar, da sie teilweise in vorgelagerten Systemen erfolgen, die für den Ausfüller nicht ein-
sehbar sind. Dies führt dazu, dass die Fragen bislang ohne tiefergehende Prüfung beantwortet 
werden. 

Wir empfehlen, den ProSA-Fragebogen zu überarbeiten und Fragen zu entfernen bzw. anzu-
passen, die in der jetzigen Form nicht überprüft und beantwortet werden können. 
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Die erteilten Freigaben, die der Bestellung zugrunde liegen, wurden alternativ im Rahmen 
einer Stichprobenprüfung geprüft. Diese hat keine Feststellungen ergeben. 

Compliance-Programm: Umgang mit Zuwendungen 

In der Konzernrichtlinie zur Annahme und Gewährung von Vorteilen (Vorteils-Richtlinie) sind 
einzelne Sachverhalte definiert, in denen GCM bei der Annahme und Gewährung von Vortei-
len über Ask me! einzubinden ist, z. B. bei Überschreitung definierter Wertgrenzen. In be-
stimmten Fällen ist zudem eine schriftliche Genehmigung durch den Vorgesetzten notwendig, 
bspw. bei Einladungen des Mitarbeiters zu Veranstaltungen mit Freizeitanteil. In diesen Fällen 
sind bestimmte Dokumentationsanforderungen einzuhalten (Art des Vorteils, Datum der 
Annahme, Wert des Vorteils etc.). Sachzuwendungen an Angehörige des öffentlichen Be-
reichs sind grundsätzlich nicht zulässig, es sei denn, es handelt sich um geringfügige Auf-
merksamkeiten bis zu einem Gesamtwert von max. EUR 10,00. In allen anderen Fällen liegt 
es im Ermessen des entsprechenden Mitarbeiters, ob eine Zuwendung gewährt oder ange-
nommen werden darf.  

Es gibt keine Anforderungen, wie die Einbindung von GCM im Zweifels- bzw. Ausnahmefall zu 
dokumentieren ist. Mitarbeiter müssen ihre gewährten und erhaltenen Zuwendungen eigen-
händig und manuell dokumentieren. Es gibt keine übergeordnete oder technisch unterstützte 
Dokumentation zu angenommenen oder gewährten Zuwendungen. Eine Überwachung bzw. 
Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen aus der Vorteils-Richtlinie durch GCM ist nicht 
möglich. 

Wir empfehlen, die Vorgaben zur Dokumentation der erhaltenen und gewährten Zuwendun-
gen zu spezifizieren. Dies kann bspw. durch die Einführung eines zentralen Dokumentations-
tools erfolgen oder durch die Bereitstellung eines Templates zur Dokumentation von Zuwen-
dungen (z. B. auf Team- oder Abteilungsebene). Hierdurch würde auch eine Überwachung 
bzw. Überprüfung der Einhaltung der Vorgaben durch GCM ermöglicht. 

Compliance-Programm: Umgang mit Zuwendungen über den Ticketkalender 

Beim Ticketkalender handelt es sich um ein Tool, auf das ausgewählte Bestellberechtigte, die 
hierzu geschult wurden, Zugriff haben. Diese können über den Ticketkalender Tickets aus den 
Sponsoring-Engagements der DTAG bestellen, z. B. für Spiele des FC Bayern München, zu 
denen dann Externe eingeladen werden können.  

Im Ticketkalender ist aktuell kein Freigabeprozess hinterlegt. Auch ist keine Einbindung von 
GCM vorgesehen. Im Ticketkalender wird nicht aktiv abgefragt, ob es sich bei der eingelade-
nen Person um einen Amtsträger handelt. Eine Freigabe durch Ask me! ist bei Einladungen an 
Amtsträger zwar gefordert und soll im Ticketkalender hinterlegt werden. Es gibt diesbezüglich 
jedoch keine systemseitige Sperre, sodass die Einladung auch ohne Freigabe von GCM mög-
lich ist.  
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Wir empfehlen, im Ticketkalender als Teil des Workflows aktiv abzufragen, ob es sich bei den 
eingeladenen Personen um Amtsträger handelt. Darüber hinaus empfehlen wir, systemseitig 
sicherzustellen, dass in diesen Fällen GCM eingebunden wird (bspw. durch eine systemseiti-
ge Sperre, die den Upload der Compliance-Freigabe aus Ask me! erfordert, oder alternativ 
durch die Integration von GCM als Genehmiger in den Workflow). 
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5 Prüfungsurteil 

Unser Prüfungsurteil erstreckt sich ausschließlich auf die CMS-Beschreibung für den Teilbe-
reich Anti-Korruption der Deutschen Telekom Aktiengesellschaft, Bonn. Jede Übertragung des 
Prüfungsurteils auf andere, von diesem CMS-Teilbereich nicht abgedeckte Compliance-
Sachverhalte ist nicht zulässig.  

Nach unserer Beurteilung sind aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

– die in der CMS-Beschreibung enthaltenen Aussagen über die Grundsätze und Maßnahmen 
des CMS in allen wesentlichen Belangen angemessen dargestellt, 

– die in der CMS-Beschreibung dargestellten Grundsätze und Maßnahmen in Übereinstim-
mung mit den angewandten CMS-Grundsätzen geeignet, mit hinreichender Sicherheit so-
wohl Risiken für wesentliche Verstöße gegen geltende Korruptionsvorschriften rechtzeitig 
zu erkennen als auch solche Regelverstöße zu verhindern und 

– die Grundsätze und Maßnahmen zum 1. April 2020 implementiert gewesen und waren 
während des Zeitraums vom 1. April bis 30. September 2020 wirksam. 

Zu unseren einzelnen Feststellungen und Empfehlungen verweisen wir auf unsere Ausfüh-
rungen in Abschnitt 4 „Feststellungen und Empfehlungen zum Compliance Management 
System“. Die CMS-Beschreibung für den Teilbereich Anti-Korruption bei der Gesellschaft 
wurde zum 30. September 2020 finalisiert; die Ausführungen zu den Prüfungshandlungen zur 
Beurteilung der Angemessenheit, Implementierung und Wirksamkeit einzelner Grundsätze 
und Maßnahmen erstrecken sich auf den Zeitraum vom 1. April bis 30. September 2020. Jede 
Übertragung dieser Angaben auf einen zukünftigen Zeitpunkt birgt die Gefahr, dass wegen 
zwischenzeitlicher Änderungen des CMS falsche Schlussfolgerungen gezogen werden.  
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Auch ein wirksam erscheinendes CMS unterliegt systemimmanenten Grenzen, sodass mög-
licherweise auch wesentliche Regelverstöße auftreten können, ohne systemseitig verhindert 
oder aufgedeckt zu werden. Die Zielsetzung der Prüfung liegt als Systemprüfung nicht in dem 
Erkennen von einzelnen Regelverstößen. Sie ist daher nicht darauf ausgerichtet, Prüfungs-
sicherheit über die tatsächliche Einhaltung von Regeln zu erlangen. 

  

Düsseldorf, den 11. Dezember 2020   

KPMG AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
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Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2)Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizensiert für/Licensed to: KPMG AG | 5218980
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